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Beschlussvorschlag 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Koserow entlastet den Bürgermeister für das 
Städtebauliche Sondervermögen der Gemeinde Koserow für das Haushaltsjahr 2019. 
 
Sachverhalt 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss und die Rechnungsprüfung des Amtes Usedom Süd 
haben den Jahresabschluss zum 31.12.2019 gemäß § 3a KPG geprüft und in ihren 
Prüfungsberichten und abschließenden Prüfungsvermerken zusammengefasst und einen 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.  
 
Dieser resultiert aus der fehlenden Spiegelbuchung zwischen dem städtebaulichen 
Sondervermögen und dem Kernhaushalt. Diese Buchung kann erst im Jahresabschluss 
2020 umgesetzt werden. (Softwareumstellung/Datenkonvertierung) 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Usedom Süd hat in seiner Sitzung am 
29.10.2024 beschlossen, der Gemeindevertretung die Entlastung des Bürgermeisters für das 
Haushaltsjahr 2019 zu empfehlen. 
 
 

Anlage/n 
Keine 
 
 

        Beratungsergebnis 
 
 
Gremium  

Gesetzl. Zahl 
d. Mitglieder Anwesend Einstimmig JA NEIN Enthaltung Ausgeschlossen 

(Mitwirkungsverbot) 

Gemeindevertretung 
Koserow 13       
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